
 

Beschluss der Ministerpräsidenten der Länder 
zum Rio-Folgeprozess in der Entwicklungs-
zusammenarbeit vom 1./2. Dezember 1994 

 
 
 
Mit ihrem Beschluß vom 28. Oktober 1988 haben die Regierungschefs der 
Länder erneut die Bereitschaft unterstrichen, ihren Beitrag zur Lösung ak-
tueller Probleme des Nord-Süd-Verhältnisses zu leisten und dabei zugleich 
die Beschlüsse vom 3./4.1962 und 26.–28.10.1977 bekräftigt. Sie sehen 
darin auch weiterhin eine geeignete Grundlage, auf der sich die Entwick-
lungszusammenarbeit der Länder vollziehen kann.  

Die Regierungschefs der Länder unterstreichen die Bedeutung des Rio-Fol-
geprozesses für die Länder und werden ihn im Rahmen ihrer Zuständigkei-
ten nachdrücklich unterstützen.  

Sie sehen in den Ergebnissen der Rio–Konferenz eine deutliche Unter-
stützung ihrer eigenen Position, die darauf gerichtet ist, an dem notwendi-
gen Veränderungsprozeß nicht nur die Partner im Süden, sondern vor allem 
auch die Menschen im eigenen Land intensiv und auf allen Ebenen zu be-
teiligen. Ohne Mitgestaltung durch die Bevölkerung und ohne Transparenz 
der notwendigen Veränderungsprozesse werden diese nicht umgesetzt wer-
den können, weder im Norden noch im Süden.  

Durch die Erklärung von Rio zu Umwelt und Entwicklung werden die zu-
künftigen Entwicklungsziele in Grundsätzen definiert und die politischen 
Prioritäten und zuständigen Strukturen in der sog. ‚Agenda 21’ präzisiert.  

Der bei der Rio-Konferenz vereinbarte gemeinsame Entwicklungsprozeß 
verlangt die Bereitschaft zu einer partnerschaftlichen Entwicklung jeweils 
angepaßter tragfähiger umwelt- und sozial gerechter Modelle für das zu-
künftige Zusammenleben der Menschen auf diesem Planeten. Entwick-
lungszusammenarbeit muß deshalb Querschnittsaufgabe werden und die 
Kohärenz der zentralen Politikfelder anstreben.  
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Die Regierungschefs der Länder wollen diesen innovativen Impuls nach 
Kräften unterstützen und damit ihren Beitrag zugunsten einer nachhaltigen, 
sozial gerechten Entwicklung in der Einen Welt leisten.  

Die Regierungschefs der Länder bieten ihre Kooperation im Rio-Folgepro-
zeß an und erwarten von der Bundesregierung, daß sie ihrerseits den not-
wendigen Umsetzungsprozeß nach Rio fördert und insbesondere bei der 
Berichterstattung Deutschlands gegenüber der UN-Kommission für nach-
haltige Entwicklung (CSD) alles in ihren Kräften Stehende tut, um Länder, 
Kommunen, gesellschaftliche Gruppen einschließlich Nichtregierungsorga-
nisationen aktiv an diesem Prozeß zu beteiligen. 

 

 

 

 

 

 

 


